
Nr.l3. Breslau, den 12. februar 1910. 8. Jahrgang.

Verlag Paul Steinke, Bres]au I [j 1 1 Erscheint jeden Mittwoch u.Sonnabend. 11 Schriftleitung: Prof. Just, Architekt,Sandstr. 10 :: Fernsp!ccher 3775 u.71. I Bezugspreis vierteljährlich 3,- Mark. a BresJau. C 0 Dca C D C C 0

Inhalt: 
i
e;


C
UR
ih

hä
:e

u
eJ
::
c1

1





n. - Die Bedeutung des neuen ,Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb für die Bau

Die Errichtung von Gebäuden
an Chausseen.

Sehr erheblich sind mitunter die Beiträge, welche die
Bauherren zahlen müssen, wenn sie Wohngebäude an soldjen
Stadt- oder Orts-Strassen errichten wollen, für welche Bau
fluchtlinien bestehen llnd auf Grund von Ortsgesetzen eine
ßcitragspflJcht festgesetzt ist. Es ist daher auch begreiflich.
wenn kleinere Wohngebäude und Landhäuser vielfach ausser
halb der grossen Städte an Chausseen errichtet werden wo
ausserdem die BaupJatzpreise gering-cr, die Luft besser' und
weniger Geräusch vorhanden ist. Aueh werden die Chausseen
in der Nähe gtösserer Städte meist sehr gut unterhalten, sind
vielfach mit besbnderen BÜrgersteigen versehen IInd geben
manchcn stätischen Strassen niclus nach. rÜhren Chaussecn
durch Städte, so können Strasscnbaukosten nur dann von den
bauenden Anliegern gefordert werden, wenn:

1. Die betreffende Chaussee keine historische Strasse 1st.
2. Pluchtlinien an derselben festgelegt sind und
3. der Wille der Gemeinde vorhanden ist, die Chaussee

als städtische Strassc zu unterhalten.
Bei zahlreichen Ortschaften ist die Chaussee überhauPt

die einzige Verkehrsader. Diese Ortschaften ziehen sich viele
Kilometer weit an den Chausseen dahin, sodas's bei Errich
tung von Neubauten inncrha!b derselben nur die Chaussee in
Frage kommt. Angaben über die erforderlichen Schritte zur
ErlangTmg der Erlaubnis hierfür, sowie die hicrdurch ent
stehenden öffentlichen und privaten Rechtsverhältnisse,
welchc im Nachstehenden erHiutert werden sollen, dürften da
her für alle Bauunternehmer und vic1c Bauherren wohl von
\\/ert sein.

Zum Schutze der Chausseen sind veJ'schiedene VorschriT
ten erlassen, von denen einzelne für alle {
haussecn gelten,
andel"e dagegen, wie z. B. "Die betreffenden Bcstimnwngen
der einzelnen Baupolizeiverordnungen.' iHr verschiedene Ge
biete verschieden sind. Letztere Vorschriften betreffen haupt
sächlich den Abstand der Gebäude von den Chausseen und
bezwecken, die Austrocknung des Cha
!sseckörpers durch die
Errichtung von Gebäuden an beiden Seiten der Chaussee
nicht völlig unmöglich zu machel1. Ja hierdurch nicht nur
grösscrc UnterhaltungskosteIl, sondern allch ein unbeQlleme
rer Verkehr entstehen, ja eine UnterhaJtung der Chaussee
geradezu erschweren wÜrde. Die Verkehrspolizei auf den
Chausseen wird vom Regierungspräsidenten und in dessen
Auftrage vom Landrat ausgeÜbt. Sollen daher Gebäude an
Chausseen errichtet werden, so hat die Ortspolizeibehörde
(Biirgerrn.:::ister, Amtsvorsteher) die einzureichenden Bau
pläne zunächst an den Landrat zur Erteflllllg der challssce
polizeilichen Genehmigun
 weiterzugeben. Die Baupolizei
zeichnungen für derartige Gebäude mÜssen daher nach den
meisten Baupolizeivorschriften in dreifi:'lcher Ausfertigun
 ein
gereicht werden.

Die Chausseen haben an beiden Seiten Gräben, welche
Zur Entwässerung nnd Trockenlegung de<:; Chausseekörpers
dienen. Um nun den an einer Chaussee errichteten \\loh11
häusern eineIi Zugang, eine Verbindung, von der Chausee aus
.zu verschaffen, ist eine Ueberbriickung dieses Grabens, ent
weder durch Einlegung VOll Röhren. durch Abdecku11.K mittels
eines Laufsteges oder in anderer Weise erforderlich, Hierzu
bcd<:1rf es der Genehmigung des Chansseeeigentiimers - des
Kreises, der Provinz usw., \..'elcher die Genehmigung meist
widerruflich unter Bedingungen erteilt und von der Zahlung
einer jährlichen Allerkennllngsgebühr abhängig macht. Ein
BeispieJ einer solchen Genehmigung folgt nachstehena.

B e d j n ?: 11 n gen, u n t e r w e 1 ehe n die A TI [ a genvon ScitenüberKängen oder Ueberiahrten
a u i d j e K r eis - C hau s see n g e s tat t e t wir d.

Dem. . . . wird widerruflich gestattet, nach Massgabe der
beij{cheftetcn Zeichnungen eine Ueberfahrt von seinem
Grundstücke Nr. auf die Chaussee in einer An
schlussbrcite VOI1. . m mitte1st dnes Rohrdurchjasses zwi
schen den Nummersteincn NI'. . . . und Nr. . . . auf seine
Kosten atJznlegen und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Der Durchlass mu,:>s . . . m lang und mit Zementröhren
von 50 cm !. \\/eite :lCrg;esteJlt \"verden. Die Sohle des Durch
lasses muss sich der Grabens.ohle anschIlessen.

2, Die an die Ueberiahrt sich ansch!iesscnde Bankette der
Chaussee darf behufs Anlegung der LTeberfahrt weder erhöht
noch abgetragen wcrden und muss durch Kies, durch Chaus
sierung oder durch PilasteruTI).!; bis zum Anschluss an die
Steinbahn ordnungsmässig befestigt \verdcI1.

\Vährcnd des Baues hat sich Amragstcl!er den Anordnun
gen des zuständigen Chaussee-Aufsehers in jeder Beziehung
zu fügen.

3. Zur Sicherung des Besitzrechtes an dem Grund lind
Boden hat Antragstel1er bzw. der Besitzer der Anlage eine
Anerkenmmgsgebiihr von jährlich 1,00 M. an die Kreiskom
rnuna]kasse zu . . . . zu zahlen. Die erstmalige Zahlung hat
binnen 14 Tagen nach ErteHun
 der Bauerlaubnis, die Übrigen
Zahlunp;en haben jJll Monat April eines jeden .bhres zu er
folp;en.

4. Der zwccks HerstcJ[un
 der Ucberfahrt zu entfernende
Chausseebaul1l ist vom Antr;g-stel1er von der ChalJssecver
waltung zum Preise von. . . M. zu erwerben.

Rechts und links neben der Ueberiabrt sind an der
Chausseekante Schutzsteine einzl!seb;clJ.

5. Der Besitzer der Uebcriahrts
Anlage ist verpflichtet.
dieselbe, einschliessJich der Befestigung der Anschlüsse, auf
seine Kosten zu unterhalten, {ile Anlage sclbst, sowie die an
schlies
ende Chaussee-FlÜche bis zur Steinbahll Zll 1 einigen
lind für die Räumung des Durchlasses Ul der \Veise Sorge zu
tragen, dass der Durchfluss niemals behindert wird. \Vird in
dieser Bcziehung der Aufforderung des Chaussee-Aufsichts
beamten binnen einer frist von 5 Tagen nicht Polge geleistet,
so steht der Chaussee-Verwaltung das r
echt zu, die erforder
lichen Arbeiten auf Kosten des Umernehmcrs ausführen zu
Jasscn. Ge
en die von dem Kreisbaumeister beziil{Hch dieser
Kosten bescheinigten R.ecJJI11!l1gen sind Bcmilngelungen nicht
zillässig.

6. Wenn von dem I.(echtc des \Viderrnfs Oebrnueh gemacht
wird, so ist der Besitzer der Anjage verpflichtet, dieselbe bin
ncn 3 \\lochen nach erhaltener Anzci,l{e von dem \Vidcrruf auf
seine Kosten wegzuräumen und den friiheren Zustand der
Chaussee wieder herzustellen. Kommt er dieser Verpflich
tung nicht nacl1. so kann die ChaL!ssee
V(,f\VaJtl111g die An
lage sperren und dic Beseitigung derselben. sowie die Her
stellung des frÜheren Zustandes auf Kosten des Besitzers
anderweit bewirken lassen. fn diesem falle ist dIe Chaus.see
VerwaJtung berechtigt, Über die Abbrllchs-Materialien zu
eigenen Nutzen frei zu verfilgen. Gegen die von dem Kreis
baumeister bezÜglich der Wegräumungskosten bescheinigtEn
Rechnungen sind Bcmängelungen nicht zulässig. Auch ahn$}
AusÜbung des Widerruis ist die Chaussee
Vcrwa!ttlllg bercdl
tigt, den Uebergang bzw. die Ueberfahrr abzusperren. wenn
dcr- Besitzer der Anlagen dcu in den Absätzen 2-5 alI
egebe
Ben Verpflichtungen nicht nachkommt.

7. Der Besitzer der Anlage ist verpfJichtet, den Chaussce
Eigentiimer ,\fegen aller A'lsprÜcne, \velCli'c seitens Dritter

irortser<:ul1g Seite 7
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aUS dem Bau und dem Bestehen der Anlage hergeleitet wer
den können, zu vertreten und schadlos zu halten, insbeson
dere für allen Schaden einzustehen, welcher durch veränderte
Vorfluts- und Entwässerungs-VerhäHnissc Dritten zugefügt
wird.

8. Antragsteller ist verpfiichtet, die beantragte Anlage
spätestens innerhalb 3 Monaten nach erfolgter Genehmigung
in Ang-riff zu nehmen und ohne Unterbrechung fertig zu stel
len. widrigenfalls die Genehmigung zu der Anlage erlischt.

9. Unternehmer ist verpflichtet. alle Kosten einschHess
Heh etwaiger Stempclkosten, welche durch diese Bauerlaub
nis erwachsen sollten, der Chaussee-Verwaltung zu erstatten.

Mit vorstehenden Bedingungen erkläre ich mich einver
standen (Unterschriit,)

Vielfach wird nun von den Hausbewohnern der Chaussee
graben als Ablag-erungsplatz für allen m6gJichen Hausunrat
benutzt. Dies ist nach den zusätzlichen Vorschriften zum
Challsseegeldtarif verboten und kann chausseepolizeilich be
straft werden. Ebenso ist verboten, alli den Banketten, den
Böschung:en und in den nräben zu fahren oder zu reiten, oder
aui den B6schungen und in den Gräben zu gehen. Das Aus
g;iessen von Schmutzwasser in die Chansseegräben ist zwar
nach der Entscheidung des Kammergerichts nicht ohne weite
res strafbar, kann jedoch durch Polizeiverordnung verboten
werden. Das Verlegen von Rohrleitungen nach den Chaussee
t?;räben ist, selbst wenll es sich um die Einleitung von reinen
\Vässcrn z. B. von Drainagewässern handelt, verboten.
(Urteil des o,-V:-O. v. 14. März 1907) und kann chauseepoli
zeilich untersa d bzw. die Beseitigung der betreffenden Lei
tungen gefordert werdeu.

Hat einesteils d[e Errichtung von Gebäuden <:tn Chausseen
vielerlei Vorteile, so mü<;sen anderteils auch mancherlei Nach
teile mit in den Kauf genommen werden. So hat z. B. der
Anlieger an einer Chaussee keinen Entschädigungsanspruch
,m den ChausseeeigentÜmer  falls ans öffent1ichen GrÜnden die
Chaussee erhöht oder ticfcrgelegt wird lind dadurch sein
Grundstück ganz erheblich an Wert verliert. Das gleiche ist
der fan, wenn durc11 die Veränderung des Chausseekörpers
der ZuganR oder die Zufahrt Zll dem Omndstücke erschwert
oder unrnögJieh gem<Jcht \vird. Bei einer städtischen Strasse,
für welche Strassenbaukosten gezahlt worden sind, wurde
der Anlieger dage?;en zweifellos mit einem derartigen r:nt
schädigunp;sanspruch durchdrim:en. Im Allgemeinen gilt auch
hier der Orundsatz, dass ohne Piliehten Rechte nicht er
worben werden können. M. La 11 t erb ach, Kreisbw>;tr.

Reihen häu ser.
Architekt F. R. Vor e t z s c h in Dresden.

L (Abbildungen auf Seite 74. 76 und n. sowie eine Bildbe[Ja.l;e.)
Die dargeste!lten EntwÜrfe sind  elcgentlich eines .Wett

bewerbes entstanden. Es handcite sich dabei um die Bcbauung;
des Geländes an einer Straßenecke und innerhalb eines für
zweigeschossige Bauweise ohne Bauwich bestimmten Stadt.
teiles.

Der hier beigefiigte Lageplan zeigt, in welcher Weise die
I:inteilung des Baublocks vorgenommen wurde. Außer dem
spitzwinkeligen Eckgrundstück sind dabei neun Baustellen
für Reihenhäuser mit Straßcnläng;en von 9. 10. 11 und ] 2 m
entstanden. Die Gebäude sind teils Einfamilienhäuser. teiJs
sind sie für zwei getrennte yy.ohnungen eingerichtet. Durch
weg sind Vorgärten von 5m Tiefe vorhanden, denen nadl
der Straße hin vornehm dllfchgebiJdete Einfriedigungen ge
geben wurden.

Bei den Grundrißlösungcn ist auf vornehm eingerichtete
Wohnungen Bedacht genommen und den neuzeitlichen An
sprüchen in jeder Weise Rechnung- getragen worden. Ins
besondere wurde auf gute Beleuchtung der Zimmer, auch
möglichst aller Nebenräume, geachtet und durch Anlage
wohnlich ausgestatteter Dielen oder Vorräume. durch einge
haute Sitzerker sowie Austritte oder Hauslauben fiir mög
lichste Behaglichkeit der Wohnungen gesorgt.

Im Äußern ist der gesamten Baugruppe. bei aller Ver
schiedcnheit in der Durchbildung- der einzelnen Gebäudc, eln
einheitlicher ZUg gewahrt wordcn. d121\1 lias Oepräge ueuzcit
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licher Bauweise im besten Sinne dieser Bezeichnung wohl zu
zuerkennen ist. Zu berÜcksichtigen waren hierbei auch
tlöhenunterschiede im Gelände, die sich aus dem Ansteigen
der beiden Straßen, VOn ihrer Kreuzung aus, ergeben.

Die drei hier zunächst abgebildeten EntwÜrfe - nalls 1,
2 und 3 im Lageplan - sind für das :Eckgrundstück und die
beiden angrenzenden Bauplätze bestimmt.

Das Eck hau sN r. 1 enthält im Erdgeschoß und Ober
geschoß je eine Wohnung von sechs Zimmern nebst KÜche
und Nebengelaß. hl1 Untergeschoß ist außer den zugehörigen
\Virtschaftskellern noch eine Hausmannswol1nung von zwei
Zimmern und Küche vorgesehen. \Veiter gehören zu jed.er
Hauptwohnung noch eine Dachstubc. ein SchrankrauITl, eine
Bodenkammer sowie der g-emeinschaftJidl zu benutzende
Trockenboden.

Das 11 aus N r. 2 - 12 m breit - enthält gleichfalls
zwei Wahnungen, deren tIauptraume je im Erd geschoß und.
im Obergeschoß liegen. Beide Wohnungen haben eine ge
räumj e Diele mit großer Sitznische. die als Eßraum dienen
kann. Die zur Erdgescboßwohnung zugehÖrige Küche liegt
im üntergeschoß. Eine Nebentreppe und ein SpeIsenaufzug
steBen bequeme Vcrbindung- her. Die Schlafzimmer der Ober
geschoßwohnung wurden ins Dachgeschoß verlegt und sind
gleichfalls durch eine innere Treppe bequem erreichbar. Jede
der beiden Wohnungen ist demnach auf zwei Geschosse Ver
teilt, besitzt aber nur einen äußeren Zugang lind bleibt somit
fur sich abgeschlossen. Auch die Verteilung der Bodc11- und
Kellerräume und die Lage der \Vaschküche ist derart ge
troffen, daß gegenseitige Behe!ligungen ausgeschlossen er
scheinen.

Das Ii aus N r. 3 - 9 In breit - ist ein Einfamilienhaus.
Im Untergeschosse Hegen die KÜche mit Speisekammer, An
richte und Aufzug, die WaschkÜche und die Vorratsraume.

Das Erdgeschoß enthält die V/ol1l1zimmcr. die sich um einC'
\Vohndie!e mit Sitzerker gruppieren. Im Obergeschoß sind
die Schlafräume und das Bad untergebracht und im Dachgc
schoß das Mädchenzimmer, eine ftemdenstubc und Neben
räume. Schluß iolgt.r.&'i1
Die Bedeutung des neuen Gesetzes über
den unlauteren Wettbewerb für die Bau

gewerbe.
Am 1. Oktober vorigen J1.IIIrcS ist das von Reicbstag une!

l(eichsregierung angei1ommen  Gesetz zur Bckiimpfung des
unlatlter rI \Vcttbe\vcrbs in Kraft getreten, ein Gesetz. das
wie für so viele gewerbliche Zweige so besonders auch filt"
die verschiedenen Arten des Baugewerbes von grösster Be
deutung und dazu berufen ist, hier in vieler Hinsicht eine Um
gestaltung und Besserung der geschäftlichen und KonknlTenz
verhältnisse anzubahncn. Haben doch gerade die verschie
denen Bange\verbe unter z<lhlreichen Missständen zu kiden.
Missstände. di(: aus. AuswÜchsen des geschäftlichen \Vettbe
werbs, aus übergriffen der Konkmrenz unlauterer Mitglieder
in den Reihen dieser Gewerbe entstanclen sind und den red
lichen Angehörigen derselben Leben und Oeschäft schwel'

{rorbd tmg Seik



'-  ---------r

MOfRNJlLHT' NAU',)..

70
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nu..:b.'F. niind", ::1hcr auch dIe Ursa..:.Jw wcltgdlcJ]der ge
:S-:h;1di lI!1Q: und r.rschiitteruJl  bildcn. Das gilt

:-:.,!\\'nll! illr da  t.'i:':;i..'IHIi...:hc und Ii3.l1jHg-cbid des 132ugcwer
.\\:1urc,<t'\\'crhe Hlhl B;mkunst. wie <1IKh fHr diG zahi

;\bz\\\:iguug-c!I dcsscib l1. wie Ball
t\  -hk'rt'j. Ibul!l;tlcreL B Hi!dl'U1Plll'l\ i, 1l1stalla
11('>nS!.'..l'\\ lTbl'. <!ipserc! 1!1Jd Stukkatur. elL:ktrotechnisches

l.imp1t.'r- und ]);:h..::JJdcckcr -e\\'erhc lllld die verschicdc
:;,'11 l'r;'c fÜr Ba!!SlOfi und i3 tHbcd<lrf. A!k diese banfJch
hdll'!} nC\\'l'r! l' 1wbcn mit llliss.st:indcn i11 der gcschfiftlichcll
l)jJk!1ne11Z ZlI k jmpfcJ1. deren Abwehr und ßcl{iirnpfung
<:,:11(\11 ,,;cft !;H!:.!;C!iJ l!1ir 7.11 dCI] w!c!Jtizst(;u Aufzabc1\ der be
! ufiidll'iJ \\'I'('IIIC. \'erbiindc' !Jud sonstigcn Körperschaften
...!er \"l'fS(;hicdC'11Cll l3;:H! cwcrbe  ehört lind wohl in aUen
1\"rL'bl..'l1 lk'r:.-;dl!l.. !1 s',:lIon seit IJ\J0:ci11 das lebhafte BedÜrfnis
!1:h..--11 - gc:-,cr;r]lc1!uI 1\1as.srcg-<:!n ZIIJ Bekämpf11m;
dic""CT !Ind AuswÜchse. nach efner wirl\lIllKs
yolkn.'Il und crf()l rcichcrl'n  esctzlichcI1 Hal1dlJJbe, als sie
die hbhcrig"(  Ul'sl'tf. 'I..'b1!I]  fiir dil'SCIJ Zweck kannte, rege
'..;LI11<1.:111 hat Da<; J]elle Gcsetz kommt diesen aus wohl allen
. l'\\ erh!ichen Krci e!l er hobeI1cn AufordernHp;en,  UI1l g-rossen
Teil \\'l'J1[ stCIJS, !Iacl!. wie unbedingt anerkannt wcrden I11nss
IJlJd zidlt g;I111: bcdl'utend schiirfere Saitcu [tuf, als
in dem Ciesctz \'0111 27. j\1;:li 1896 vorgesehen waren.
1 )as alte Gesetz IJ<1t sich, wie hellte wohl allseitig

wird, \\'iihrclld der p;auzcn Dauer seines ßestehens
,11s YÖ!!i  1H17!1rcichcnd erwiesen, 11m als geeip;"llete \\laffe
;";L':.(L'J1 die A!!<;\\'i!ch e unJautcl"er oder unredlicher Konkur
ITiJ7. diencr! zu kÖunen, wofiir der beste ßeweis woll I darin
/.11  ('hc!) 1St. dass diese AuswÜchse und Missstände trot;.
dl'\ Gesetzes ,0,crat.lc in deI] letzten Jahrcil ganz

an Umfang und Gefährlichkeit ge\\lonnen haben, wie
es beispie!s\\"cise auch in ;t!lcn Zweig-en der Bauindustrie der
Fall war. Um so el"frc!!!Jchcr 1st es daher, dass sich der Ge
t.'tJ:D;cber ietzt :w einer wesentlich verschÜrften Massrcgei
\ er.:-.t<1ndcIJ Jrat. die, \\ Je gleich vorweg- bemcrkt sein mag,
illren Zwcck jn "ie] wirkun?,svol1erer und nachhaItig-ercr
Weise 7.11 erfÜ!len ist und von der auch die Bauge\\'erbe eine der Verhältnisse erwarten
LÖnnei!, Sehen wir uns daher fijr die verschiedenen
Zm.:ige de  ßa[lgcwcrbes wichtjgsten lind C1tJ1 meisten in
Betracht komltlcnden J1estirnmungen des nellen Gesetzes des
n:ihcn;1! ,li1.

A!<.; den fÜr die verschiedencn Daugewerbc wichtigsten
4b<.,atz dL'<" HCllen Gesetzes könncn Wif wohl   4 desselben
bezl'idlTJl'n. (;cr sich in  charfer und entschiedener Weise
gegcn die wohl verbreitetste und gefiihr!ichste form des un
!;:J11tCrel1 \Vcttbc"\\'erb  iu diesen gewerblichen Betriebszwel
l:1I j'iL'htd, niim!ich die zahllosen unwahren, il refüh
rendt:n oder An.>(abeli 7,11 I<eklame- und

derartige Dingc haUe zwar auch
d;j<... uhc iiher den !lJ]I;:llItcrcn \Ndtbcwerb bereits
\1n....src.' e!11 bzw. Strafen vorgl'sdlCt1, doch ist in dem nCl1l.'tJ
Cie (;t% d\.'r Kreb dcr jn Betracht koml11cnden Übcrtrdung-en
\:C! !lud umfnsscnder Kcha!kn und Überdies silld dil

fiil' Vt:r. ehcli dJescr Art  a!1Z wesentlich erhöht wor
d<.:l!. J Jer .l.::cn;lnl1fc Ab,',<lb: lautd in dem neuen Gesetz;
,,\Ver in der Absicht, den Anschein eines besonders giinsti
ell Angebots IWf'vOrZUrUlclI, in öficnt!ic!JclI BelmJlII(m chun
ReH oder JvHtteilullg'cn, die Hir einen grösseren Kreis von Per
StJIlcn bestimmt sind, über gescltäHliche Verhältnisse, insbe
sondere über Beschaffenheit, den Ursprung, die fiersteJhmgs
art oder die Preisbe!1lessun  von Waren oder gewerblichen
Leistungen, iiber die Art des Bezuges oder die Bezngsquelle
von \\1 aren, iiber dcu BesJtz VOll Auszeichnungen, iibcr dCII
Anlass oder deli Zweck des Verkaufs oder iiber die Menge
der Vorräte wissentlich unwahre oder zur Irreijihrung geeig
nete A.m <Jbell f1I<lcht, wird wH Geiäng:nis bis tu einem Jahr
und nut Geldstrafe bis zu fünHausend Mark oder mit einer
dIeser Strnfen bestraft. Werdetl die bezeichrieten unrichtigen
AIJ/{abcn in einem geschäftlichen Betriebe von einem Auge M
stellte" oder Beauftragten gemacht, so Jst der Inhaber oder
Leiter dc.s Betriebes Heben dem AngestelltCII oder BeauHrag M
tcu straitwr. WCII1I die Handlung mit seinem Wisscn g-C Mschal!."

j)iest:r I\b ;<.d/. 11111ra\st a! () aJle  e!-;t:I1iiftlkhcn li<:lI1dhUJ
\.'\'JJ, A]Jk lJ lIdi<;!llJgv]]. J ])]j)f(:h!!llJgl'11 oder Anpreisl!ngCI1 bei
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denen irgend welche unwahren oder Übertriebenen Angaben
gemacht werden, er räumt. kurz gesagt, mit der Lüge in
Reklame und \Vettbewerb auf und geht dabei mit anerken
nenswerter GrÜndlichkeit ZlI \Verke, indem er wohl aBe über
haupt denkbaren Fälle dieser Art einbegreift. für die ver
schiedcncn baufachlichen Gewerbe kommen hier vor al1em
die zahlreichen fäHe in Betracht, in denen seitens gewisser
Gewcrbetrelbendcn Über Art lind Allsfiihrung der von ihnen
ausgefÜhrten Bauten oder baufachJichen Arb(;iten, Über die
erzielten fachlichen und geschäftlichen Erfolge, über GUte,
Haltbarkeit lind die sonstigen Eigenschaften derselben, ferner
Übcr die erzielten Anerkennungen, fibcr Zahl und Art der Ge
braucher us\\'. unwahre oder Übertriebene MitteilungeJI ge
macht werden. sei es in Rundschreiben, Zeitungsanzeigen,
Anschlagszetteln, Qcsehäftsschi!dern u. dgl., also fäHe un
lauteren \Vettbe\Vcrbs, wie sie wohl in allen Zweigen der
Bauindllstrie an der Tagesordnuug sind lind wie sie wohJ
schon jedem Angehörigen desselben mehr oder weniger
Schwieri:rkcitcu bereitet haben. Hierher entfal1en ferner
auch die zahlreichen Übcrtreibullg-en, die in den Anpreisun
gen mancher bau,Zewerblichen firmen eine grosse Rolle
spielen, wie "grössie und leistungsfähigste Firma", bestes
fabrik<1t", "gTösster Erfolg" OS\\'., dfe ebenfalls als unzl1
Itissig und daher aJs unlauterer Wettbewerb anzusehen sind,
sofern !luchge\viesen werden kann, dass andere Firmen eben
so g-ross Tlnd Icistungsfähig sind. ehenso g-ute fabrikate füh
I en und ebensoJche Erfolge erzieJten und die angegebenen
Bezefchilll11gen lediglich dazu dienen sollten, der betreffenden
firma dcn Anschein besonderer ilnd grösserer Lejstllngs
fähigkeit gegenÜber  lTIderen Firmen oder besonderer Güte
ihrer Arbeiten und Leistungen zu geben. Des weiteren ent
falJcn hierber irrefÜhrende Mitteihmgen Über die Grösse des
Geschäftsbetriehes, die Höhe der Arbeiterzahl, die Art, den
Umfang und die Zahl ausgeHihrter Bauten oder baugewerb
lieher Arbeiten, ebenso die Bezeichnung- "Architekt", wenn es
sich um einen .1\1aurenneister halldelt, der keine HochsehuJ
Ausbildung aufzuweisen hat, 1) oder die Bezeichnung "fa
brik", wenn es sich um ein H,mdelsgcsehäft handelt, wie es
bei Instal!ationsfirmen, Ofenhandll1ngen usw. vorkommt.
F-ndIich gehört hierher anch die Bezeichnung "Patent ange
meldet", Wefl11 sie nicht auf Wahrheit beruht, ferner die Be
zeichnung "Patent" aber auch dann, wenn zunächst nur eine
Patcntanmelc!l1l1,1{ vorliegt, es also noch sehr fraglich ist, ob
lIer betreffende Patcntanmelder wirklich ein Patent erhalten
wird. Angesichts des Umstandes, dass wohl in allen bau
gewerbJichen ßetriebszweig-en Patente oder Patentanmeldun
gen eine grosse RoUe spielen, ist dieser rall von besonderer
Wichtigkeit.

ferner betrifft, was ebenfalls von grösstem \Vert für das
Baugewerbe in allen seine]] Zweigen ist, der angefnhrte Ge
setzesabsatz auch alle fäHe von MedaiJIenschwindel, Aus
stellungsschwindel USW., denn er wendet sich nachdriiek
liehst  c,l{en die missbrÜuchliche Verwendung von Medaillen,
J);plomen lind sonstigen Auszcichnul1g-en z1.lR.eklamezwecken.
Auch derartige fälle stellen sich gerade in den baugc
werblichen Betriebzweigen besonders häufig als unlauterer
Wettbewerb eiar, denn hier wird mit der Verwendung aller
InöglichclJ fragwÜrdigen Meda!iJcll, Dip/omen usw. ein arg-er
Missbrauch getrieben. Wachsen doch die bekannten Schwin
deJaustcJlungen wie Pilze ans der Erde, die lediglich darauf
;ll1sgehen, an gcsinnilngsverwandte Gewerbetreibende fhre
VÖllig wertloscn Mcdai!len, DipJomc und sonstigen AuszeicI!
nungen zu ,.verleihen" d. h. zu verkaufcn und ihnen damit ein
wirkungsvolles I{eklamemittcl an dIe Hand zu geben. Das
lieue Gesetz macht der Verwendung dermtiger fragwürdiger
A uszeichnunuen zu J ek]amezwecken unzweifelhaft ein Ende
und gestnttet nur noch die Verwendung solcher Auszeich
!1Imgcn, die VOll den öffentlichen Vertretern für Handel und
Gcwerbe oder von einer unter der SchutzalIfsicht derselben
stehenden öffentlichen Ausstellung vergeben werden. Damit
ist gerade in den bau:.;ewerbHchen Betriebszweigen einem
h?cklal11eunfug einc Ende gemacht, der in den letzteren Jah
ren immer toJlcre Blüten zeitigte.

Gerade in dem angeHihrtcn   4 hat sich das neUe Oe
,-.:dz iJemiiht, mÖglichst a!le hierher entfallenden Fälle [111

1) Dieser PlIl!kt 1st bckal1ullich noch nicht gcklc.irt. D. Schrftlt .
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sen und LÜcken und fIintertÜren nach iv\öglichkeit auSZJ
schliesscn. Das kommt in sehr beachtenswerter Weise auch
in folgenden zum Ausdruck Das alte Gesetz erstreckte sich
hinsichtlich dieser fälle unlauteren Wettbewerbs nur auf UTI
\Ilahre Angaben "tats.ächlicher Art", der Gesetzgeber hat sich
jedoch veranlasst gesehen, in dem Beuen Gesetz die \Vorte:
"tatsächlicher Art" fortzulassen, so das:-; unter das neue
Ocsetz jetzt ausnahmslos all e unwahren Angaben, gleich
viel ob solche tatsächlicher Art, oder nur solche persönlicher
Auffassung, entfallen. Wie \vichtig die fortlassung jener bei
den Worte unter Umständen für die juristischc Beurteilung
des g-eschäitliehen Wettbewerbs werden kann, lehrt folgen
dCT fan. der zwar nicht auf dem Gebiete des Baugewerbes,
sondern dem des \Varenhandels spielt, der jedoeh aueh für
jenes sehr beachtenswerte lind wichtige Schlussfolgerungen
zulässt. Der fall, der üb.rigens auch in den Vorberatnngen
zu dcm nenen Gesetz eine grosse Rolle spielte, war folgen
der: In einer kleinen Stadt Westfalens hatte ein Geschäfts
mann sein Warenlager als "Hamburger Engroslager" be
zeichnet, obwohl weder die Waren auS Hambnfg- stammten,
noch das Geschäft nach Art cines wirklichen I-Iamburgcr
Engroslagers eingerichtet war oder betrieben wurde. \\'egen
dieser unwahren Angabe erstattete ein ge\\<erblicher Verein
Anzeige gegen den Betreffenden wegen unlauteren Wettbe
werbs. In erster und z\',-eiter Instanz wurde der Angeklagte
atlch verurteilt, vom Reichsgericht jedoch endgültig freige
sprochcn und zwar mit der Begründung, dass es sich bei der
ft-aglichen Ankündigung nicht um eine Angabe tatsächlicher
Art, sondern nur eine solche persönlicher Auffassung I1Jl1
dele. Zu diesem Erkenntnis, das natürlfch jedem Gerechtig
keitsgefühl Hohn spricht, war das Reichsgericht gez\vullgen
infolge der einschränkenden Worte: "tatsächlicher Art",
Nach fortfall jcner Wortc sind derartige I-Iintertüren ein für
allemal verschlossen, womit anch in den haugev.,rerbl1chen
Hetriebszwclgcn Angaben und Reklamen, die lediglich auf
der "persönlichen Auffassung" ihrer Urhcbl':l" beruhen, der
gerichtlichen Verurteilung verfallen dÜrften.

Auch darin bekundet das neue Gesetz endlich seinc
durchg;reifcnde Art, dass es fÜr Zuwiderhandlungen gegen die
angeführten (wie iibrigens anch gegen aBc Übrigen in dem
Gesetz enthaltenen) Bestimmungen eine ganz bedeutende
Strniverschärfung :2;ebracht hat Denn wtihrcnd das alte Ue
setz für Vergehcn dieser Art nur eine Geldstrafe bis zu 1500
J\'\.ark kannte, geht das nellc OesetL: nicht nur in der Be
messung der Geldstrafe, die es auf 5000 ]\'lark erhöht hat,
weit Übcr das alte Gesetz hinaus, sondern es verfÜgt auch
eine erhebllche Freiheitsstrafe, Ucf<ingnis bis zn einem Jahre
schon bei erstmaligen Vergehen dieser Art. Dicse Strafver
chärfung war aber auch eine unbedingte Notwcndii{keit,
denn auf eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre lassen es
wohl selbst die skrupellosesten Oeschäftslcutc nicht gern an
kommen, während unter dcm alten Oe3etz lind angesichts
der niedrigcn StrafbestimlTIungen desselben sieh ,g;erisscnc
Geschäftsleute ohlle vie1 Bedenken einmal Über die Schral1
ken des Gesetzcs hinwegsetzten lind die angedrohte Geld
strafe schlimmsten fal1es mit in elen Kauf nahmen, \vie es
besonders in den baugewerblichcn Betrieben sehr oft der
Fall war. Die \Virksamkeit der angefÜhrten Bestimmungen
dÜrfte also durch die stattp:efundene wesentliche Strai
erhöhung- cbenfa!ls entsprechend  esteigert worden sein.

(fortsetzung falRt)

Verschiedenes.
Behördliches, Parlamentarisches usw.

Eingaben an den Reichstag. Der Deutsche Arbeitgeber
bund für das Baugc\verbc hat an den Reichstag eine Eingabe
gerichtet. in der um Ablehnung des Antrages aUl Heran
ziehung der Arbeiter zur A11siibung der Bankontrolle er EvangeHsche Kirche zU Dahienburg, Kreis Uineburg.
sucht.

Des. Ferneren ersucht der Innungsvcrballd dentschc1
ßal1gewerksmeistcr um Regelung der Zugehörigkeit juristi

scher Personen zu Zwan sinnllngen und wiederum der IDeutsche fiandwerks- und Oc\Vcrbekammertag um Rcgclt1ll  0 Zdchnnng n 1 1\ .\r .\l\tl.' t \. 1). C i.1 \' t Ill' Hl Vii1 (.httL 0
der Stellung- des rIandwcrks im Handc1sgcsetzbucl!.
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Technisches.
Einem beachtens.,vcrtcil Aufsatz des letzten Heftes der

Z( it:\Lhrift ..t-\;uur" (Lcipzip:, Thcodor Thomas) Über den
ti:'1I!sschw<1mIU entnehmen wir folgcndes: ..Die Anzahl der
hnjlz('rstör mkn Pilze- IJHSCrCr \Vo!JUUlJgCIl ist eille recht er
ht'b!ichl', und dcr \\'khti .stc unter ihnen ist der Haus

Er zu den R"c-Whrlichstcll Feinden nnserer
i1Jljiihdio.::h dnrch ihn \'crursaf:htc Schaden

\\'lrd Yl1l1 Sac]I\'aSrändigc!1 an! .i\\l!!ionc11 geschätzt, und sein
.-\uirrctcII ist l1änfh:;cr. als es nach der Zahl der leidigen Haus
Scf1\\-ammJ1rozcssc .$chcint. Durch die Lebhaftigkeit seines

nimmt der Hausschwamm vor allen seinen
eine besondere Stell11ng ein, Die Menge des

YOJ1 ihm hierbei !2;cbHdeten \"lassers ist eine so ausserordent
Heh grossc, dass  sich dasselbe an den meist ohnehin feuchten
und \-om Luftzug abgeschnittenen Standorten des Haus
SCh\\'J11111lCS h31liig verdichtet lind in form feinster Träpf
cht'll niede!-sch! i l - ein Umstand. dem der liausschwamm
::;L'il1cn wisscnschJrtlichcn Namen MenIlius lacrYI11ans, der
Tr:il1cnschw:trnIU, YCl'dallkt. Es ist daher ein fOlgcnschwerer
Irrt11l11. \\'enn mall, dem Rate .,sachverstandigcr" Bau- und
ZimJ11cdcntc folgend, g!aubt, durch einfaches Trockenlegen
die behafteten fiolzteile befreien zu können. Die Gefährlich
keit des li:uJssch\'\'aml11es beruht eben gerade auf seiner
ftihigk0it. die zu seinem \Vachstul11 nOtige V/asscrmenge
st:lhst zu erzcugcn, und SIe wird noch in besonderem Masse
erhÖht durch scin Vermögen, lange Zeiten andauernder
rrot.:keJ1l1eit ohnc Sc.haden Überdaucrn zu kÖl)nen. Es ist eine
welt vcrbrcitete Meinung, das.s c.ll1sgedchnte Waldungen
schwa1Jlltid1lre]lsctlcht seien, dass der Hausschwamm also
allS diesen \Valchmgcn mit den gefällten Stämmen seinen Ein
zllg in unserc OcMl1de halte. Allein diese Ansicht ist, wie
so \"jeJe Übcr den Hausschwamm verbreitete Anschauungen,
irrig, Von \\"irklicher Bedeutung ist einzig und allein die Ver.
brcitung der Schwamm keime von einem liaus zum andern.
V orzÜglich ist die \Viederverwendung von Abbruchsstoffen
aus sch\\"<llllmbehafteten Häusern, welche alljährlich Schädi
Rungen von Mi!lIonenwcrt veranlasst. Ist einmal Haus
:-.d1\\"<nnm enviesellcrmassen vorhandeIl. so sind zunächst
alte fmcJltkorper Va!' dei' Reife zu vernichten, dann aber ist
1'IIle mnfasscnde Beseitigung der Schwam1TIsporen zu be
wirken. Alles Mauerwerk lind insbesondere alles liolzwerk
J!lIJ5'S weit mn dle erkrankten Stellen herum griindJich ent
icrnt und \'emichtct werden. Nur wirklich gesundes Mal1er
lind Holz\\Tr]\ Jarf stehen bleiben, und selbst dieses ist der
Vorsld1t halber entsprechend zu behandeln: Mauerwerk mit
der Lötlampe, Ho]zwerk mit fäulniswidri en Mitt<?ln. Dazu
in.d aJic neu cl11znbaucndc Stoffe vor dem EinHJgen in au<;
reichender \Veisc keimfrei zu machen lind durch Anlage von
DmchJiiftnugscinrichtlll1gen fiir dauerndes Trockenhalten der
hctrcffenclen Stellen zu sorgen. UnkosteJl dÜrfen hierbei
kcinesfalls gescheut werden, jede falsche Sparsamkeit rächt
:-..kh!"

BClcherschau.
MörteluntersuchungeIl \ton Prof. tIcrmarrn Germer. Verlag

der Tonjndustrie Zcitl!n.R, ßcrlfn N\V. 21. Preis: Gbd.
6,00 Mark.
Da:::. Buch bbtcht alls zwei Teilen. Der zweite Teil ist

eigentlich der erste, denn hjc;r werden uns die Ergebnisse
der Untersuchungen aui 44 Tafeln in sehr Übersichtlicher
\\'eise: Val' Augen gefÜhrt, während der erste Teil neben all
gemeinen Erlauterungen und Beschreibungen sozusagen nur
das Konzert zu den Tafeln enthält. Die letzteren sind glück
hcher \Veisc in BcsclJrcibuJlg und Anordnung so deutlich und
Übersichtlich, dass der fachmann kaum den erläuternden
T1:xt zur Hand zu nehmen braucht. Es  ibt fast kein auf den
1'\1Örtcl beziigliches und praktisch verwendbares Ergebnis
was mall nicht auf einer der Tafeln finden wird: Einfluss de;
SaJlllz.usatzcs, der l(orngrösse, der Mahlfeinheit, der Art der
Crhärtl1ug, des Lehmg-chaltes - kurz alle unmittelbar prak
tisch vc:nvc:ndbaren Tatsachen sind in Übersichtlichen
Kur\'en fcstgeh<tlten j selbst Preise der verschiedenen Mör
tdmisdll1l1gell mid deren Verhältnis zur jeweiligen Festig
keit usw.

Jedoch auch der erste Band wird vielen willkommen
sein; Z:. B. ..dien denen, die sich selbst mit derartigen Unter
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!lellllltlngen beschäftigen woUen oder milsscn. sie Ünden hier
in kurzer Zusammenstellung Apparate und Maschinen be
schrieben, sei es in praktischer. sei es in unterrichtender
Tätigkeit.

Dass Verhalten unserer Steinkonstruktionen in rein
mechanischer Beziehung bietet noch so viele un e
löste Aufgaben, dass man jede derartige, auf wissen
schaftlicher Grundlage durchgdiihrte Arbeit als einen weite
ren Baustein zur Erkenntnis mit freuden begrüssen muss.
Möge es dem Verfasser vergönnt sein, sein Werk zn Ende<'..u führen.  S-,
Das eigene Heim und sein Garten. Unter besonderer berück

sichtigung der Verhältl1isse unseres Mittelstandes. Her
ausgegeben von DrAng. Gerold E_ Bectz. 4. Auf I- Okt
190 + 200 S. mit 650 Abb. Preis 6 Mark, gbd_ 6,75 Mark_
Wiesbaden. Westdeutsche Verlagsgesellschaft m_ b_ n
Das Buch enthält eine Sammlung von Eigenhäusern aller

Art und \\,,-iH namentlich dem Bauherrn dienen, der an Hand
desselben seine WÜnsche zielsicher festlegen und seinen bau
künstlerischen Geschmack dar!egen kann, wonach es dann
mög;1ich wird, dass auch schon die erste Ausarbeitung eines
gewünschten BaJlplanes seinen Anforderungen entsprechen
kann.

Schulnachrichten.
Das Techuikum zu Bacj.SuIza, GroßIlcrzogtum Sachsen

Vveil11ar (gegr. 1874), ist von Ostern 1910 ab in eine städtische
ßaugcwcrkschule fÜr Hoch- und Tiefbau einsch1ieBhch Eisen
betonbau umgewandelt worden.

Vorschriften, LehrpJäne sowie ReifeprÜfungen an ihr ent
sprechen denjenigen an den Kgl. Preuß. Baugewerkschulen
!lnd den vorn Verbande deutscher Baugewerksmeister aner
kanuten Bauschulen. Die l(eifeprüfungen finden unter Ober
c.ll1fsicht des Großherzogl Sächs. Staatsministeriums, sowie
Entsendung von Vertretern der Handwerkskammer statt. Das
Sommerhalbjahr beginnt am 6. April d. J.

Mitteilungen des Arbeitgeberbunde: für das Baugewerbe der Provo Posen.
Bericht iiber die 5. ordentliche Generalversammlung des Ar

beitgeberbundes für das Baugewerbe der Provinz Posen am 10. 2.
J91O. Nach Eröffnung und BCj?;nißung der gut besuchten Versamm
lung durch den VOlsitzeuden Herrn "Maurer- und Zimmermeister
G. Kartmann-Posen verliest der Syndikus lierr Dr Adler den
Jahresbericht für 1909, in welchem besonders dIe Schaffung von
.EinnahmequcJIen durch Abschluß VOll BegünstigungsvertJ älten und
die Ausbreitung der Arbeitgeberverbände beleuchtet wurden. Der
Proviuzialbund Paselt zählte am 1. Januar 1909 9 Unterverbande
mit 165 Mit Iiedern, am Anfang 1910 bereits 24 Verbände mit ca.
360 Mitgliedern, also ein Zuwachs von 120 Prozent. Der Jahres
bericht wird in der Ostdeutschen Bau-Zeitung noch veröffentlicht
werden.

Nach Bericht des Kasseufflhrers Herrn Maurermeister A.
Jia1H.lke POsell wird demselbell sowie dem Vorstande Entlastung
erteilt.

Der bisherige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.
Zum Punkt Tarifvertragsabsehluß 1910 berichtet zuerst der

Vorsitzende itber die zcntralen Verhandlungen des Deutschen Ar.
beitgeberbuudes mit den Arbeitnehmerorganisatiolicn, beleuchtet
sodann das neue Vertragsmuster und hpb dabei als DiffcrenzPtlnkt
hervor, daß die Arbeitnehmer gegen einen VertragsabschILIß von
Zentrale zu Zentrale seien, vielmehr örtHchen oder bezirks\veisen
AIJSchluß woIlten. ferner bestiinden die Arbeiter auf eine Ver
kÜrzung der Arbeitszeit u n t e rIOStunden, die dfe Arbeitgeber
dagegen unbedingt beIbehalten müßten. Die Akkordarbeit haben
die Arbeiter gHJ1Zlich zu streichen beantragt, während die Arbeit
,\{eber nie lind nimmer einen Vertrag abschließen können in dem
ihnen die Akkordarbeit nicht garantiert sei. Ein weiterer Differenz.
punkt sei das Agitatiansverbot, die Regelung der Arbeitsnachweis4
frage und die Vertragsdauer.

Über die örtlichen Verhandlungen in der Provinz Posen be
richtet der Syndikus. der au allen Lohnverhandluugen teilgenom
men hat. .Es seien greifbare Resultate bei den Lohnverhandlungen
nirgends erzielt wotden. Bestimmte Lohnerhöhungen wurden von
den Arbeitne mern nirgends gefordert, jedoch fÜr nötig gehalten,
Mehrfache DIfferenzpunkte wurden Überall festgestellt und für
schwer iiberbriickbar gehalten. Die Aufregung unter den Arbeit
;;ebern uber die zu weit gehenden fOl-derungen der Arbeiter sei
sehr  TOß. ein harter Kampf set wohl kaum zu vermeideu

Bel der Debatte, die sich über das neue Vertragsmuster ent..
spinnt, äußern sich aUe Unterverbände dahin. daß sie. falls die Ver..
handfußRen zum Abschluß eines neuen TarHvertra es nicht führen
sollten lind der Deutsche Arbeitergeberbund für das Baugewerbe
dIe Schließung der Geschäfte anordnen sollte. bereit selen einer
ojclicn Ano(dnun  undebdin2t foh e zu leisten. (forts. folgt,)

G, Kar t man n, Vorsitzender. D r. A die 1', Syndikus.


